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Regulierungskammer Hessen   

Geschäftszeichen:  0458-RKH-023-a-10-03-00001#002  

Beschluss-Nr:       248/2024 

 

Beschluss 

Auf Grund des § 4 Abs. 2 Satz 1 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) vom 29. Oktober 

2007 (BGBl. 2007 I S. 2529), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405), in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 11 ARegV, in Verbindung 

mit § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. 2005 I S. 

1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 

Nr. 161), mit Wirkung zum 01.01.2025 zu ändern durch Art. 26 des Gesetzes vom 15. Juli 

2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236), 

 

wegen 

 

Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen  

für die vierte Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) 

 

hat die 

 

Regulierungskammer Hessen, 

Kaiser-Friedrich-Ring 75, 

65185 Wiesbaden 

- RegKH - 

 

durch den Vorsitzenden  Stefan Lamberti, 

die Beisitzerin   Claudia Falb 

und den Beisitzer  Christoph Milan Petschuch 

 

gegenüber der  

Maintal-Werke GmbH, Neckarstraße 7 63477 Maintal 

gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dr. Tillmann Hosius 

 

- Netzbetreiber-  

 

am 06.08.2024 beschlossen: 
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1. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den Zeitraum 
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028 wie folgt festgelegt: 

 

a) für das Jahr 2024: 
 

5.930.145 € 

b) für das Jahr 2025: 
 

6.064.748 €, 

c) für das Jahr 2026: 
 

6.218.447 €, 

d) für das Jahr 2027: 
 

6.387.820 €, 

e) für das Jahr 2028: 6.554.707 €. 

 

2. Die Entscheidung über die Kosten ergeht durch einen gesonderten Beschluss. 

 

 

Nebenbestimmungen 

1. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres – erst-

malig zum 01.01.2024 – die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalenderjahr anzupas-

sen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV, dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 Satz 1 bis 3 ARegV oder volatile Kos-

tenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern.  

 

2. Der Netzbetreiber ist nach § 28 S. 1 Nr. 8, 1. Hs. ARegV verpflichtet, den Übergang von 

Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach Maßgabe der Bestimmun-

gen des § 26 ARegV schriftlich oder elektronisch bei der RegKH anzuzeigen. Der Netz-

betreiber hat darüber hinaus nach § 28 S. 1 Nr. 8, 2. Hs. ARegV unverzüglich den Über-

gang des Netzbetriebs anzuzeigen, soweit sich ein Wechsel des zuständigen Netzbe-

treibers ergeben hat. 
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Hinweise 

1. Die vom Netzbetreiber für das Jahr 2024 im Sinne der Nebenbestimmung 1 vorgenom-

menen Anpassungen sind in der für das Jahr 2024 festgelegten kalenderjährlichen Er-

lösobergrenze nicht berücksichtigt.  

 

2. Die RegKH wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer zwischenzeitlich ein-

tretenden Bestandskraft, hinsichtlich der zugrunde gelegten Eigenkapitalzinssätze für 

Alt- und Neuanlagen anpassen, wenn 

a) der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschlusskammer 4 der 

Bundesnetzagentur zur Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuan-

lagen vom 12.10.2021 (BK4-21-055) eingelegt und nicht zurückgenommen hat und  

b) der Beschluss BK4-21-055 gegenüber dem Netzbetreiber entweder durch eine 

rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetza-

gentur aufgehoben und in der Weise abgeändert wird, dass andere Zinssätze fest-

gelegt werden, als dies im ursprünglichen Beschluss BK4-21-055 vorgesehen war. 

 

3. Die RegKH wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer zwischenzeitlich ein-

tretenden Bestandskraft, hinsichtlich des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors 

anpassen, wenn 

a) anstelle des zum Zeitpunkt der Beschlusserstellung von der RegKH vorläufig ver-

wendeten Produktivitätsfaktors „0“ ein von der Beschlusskammer 4 der Bundes-

netzagentur festgelegter genereller sektoraler Produktivitätsfaktor für Elektrizi-

tätsversorgungsnetze für die vierte Regulierungsperiode vorliegt, 

b) der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschlusskammer 4 

der Bundesnetzagentur zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitäts-

faktors für Elektrizitätsversorgungsnetze für die vierte Regulierungsperiode ein-

legt und nicht zurückgenommen hat und 

c) der Beschluss gegenüber dem Netzbetreiber entweder durch eine rechtskräftige 

Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur aufge-

hoben und in der Weise abgeändert wird, dass ein anderer genereller sektoraler 

Produktivitätsfaktor festgelegt wird, als dies im ursprünglichen Beschluss vorge-

sehen war. 

 

Die unter a) bis c) genannten Anpassungen werden im Rahmen der Verfahren zur 

Feststellung der jährlichen Regulierungskontensalden für die Jahre 2024 bis 2028 vor-

genommen.  
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Begründung 

Die rechnerische Ermittlung der unter Tenorziffer 1 festgesetzten Werte ist Anlage 1 zu ent-

nehmen; diese ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

 

I. Sachverhalt 

Die RegKH hat mit Schreiben vom 14.03.2022 nach § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren 

zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode 

nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. 

Den Netzbetreibern wurde vor Ablauf der Frist zur Stellung eines Antrags auf Teilnahme am 

vereinfachten Verfahren der in der vierten Regulierungsperiode nach § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV 

gültige Effizienzwert in Höhe von 97,01 % bekanntgegeben. 

Mit Beschluss vom 11.03.2022 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen III-075-s-

10-IV-0514-02 die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

Eine Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode 

vor ihrem Beginn erfolgte nicht. 

 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers 

hat die RegKH nach § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur Ermittlung des Ausgangsni-

veaus durchgeführt. Die Ergebnisse der Kostenprüfung und das ermittelte Ausgangsniveau 

wurden in einem Prüfbericht dokumentiert, der als Anhang A) beigefügt ist.  

 

Der Netzbetreiber hat nach § 67 Abs. 1 EnWG zu dem Prüfbericht Stellung genommen.  

 

Näheres ist dem anliegenden Prüfbericht (Anhang A) zu entnehmen; auf ihn wird hier Bezug 

genommen. 
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2. Zu- und Abschläge nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Die Zu- und Abschläge aus festgestellten Regulierungskontensalden nach § 5 Abs. 3 ARegV 

werden in einem gesonderten Verfahren ermittelt. 

 

3. Anhörung 

Die RegKH hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 16.06.2024 nach § 67 Abs. 1 EnWG 

Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung der RegKH, die auch die Ent-

scheidung zum Kapitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 ARegV beinhaltet, zu äußern.  

Der Netzbetreiber hat am 01.07.2024 zum Beschlussentwurf Stellung genommen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. Rechtliche Würdigung 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-

che Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzverteilung zwischen Ge-

setz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Beschluss beruht daher auf 

einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18.  

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Re-

gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 

Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließlichen 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit 

durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat 

der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutsch-

land vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen Zustän-

digkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen Recht die Be-

stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss 

an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der 

Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des EuGH 

vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt 

und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzent-

geltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulierungsbe-

hörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur 

Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den 

nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängig-

keit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a 

EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbe-

hörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen 

Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 



 

Seite 9 von 29 

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf einer 

Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des Ener-

giewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens ent-

spricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und Stromsek-

tor (31.12.2028).  

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a 

Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. Andererseits er-

möglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Re-

gulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls 

für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Re-

gulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende 

Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungs-

rahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden 

werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52).  

1.2 Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 

Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verord-

nungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulierung 

hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren und 

verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von 

einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a Abs. 3 S. 4 

EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen 

Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die RegKH nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regulie-

rungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer bereits lau-

fenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die gesamte Periode 

möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regulierungsperiode sind 

mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen 

zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. 

Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeit-raum die notwendigen 

Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten nicht nur für die re-

gulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteilnehmer. 
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Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 

Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichen-

dem Vorlauf vor deren Inkrafttreten“ festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der 

Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substan-

tielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der lau-

fenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen 

vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungs-

behörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess dürfte ei-

nige Zeit in Anspruch nehmen. Laufende Verfahren bspw. zur Festlegung der Erlösobergrenze 

für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte 

wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit 

rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

 

2. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 2 EnWG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 des 

Gesetzes zur Errichtung der Regulierungskammer Hessen vom 27.05.2013 die RegKH, soweit 

Energieversorgungsunternehmen betroffen sind, an deren Elektrizitätsverteilnetze weniger als 

100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind und deren Elektrizitätsvertei-

lernetz nicht über das Gebiet des Landes Hessen hinausreicht. 

 

3. Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte Regulierungsperiode 

Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 4 Abs. 1 und 2 und 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines 

Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) nach § 4 Abs. 1 ARegV nach Maß-

gabe der §§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

erfolgt durch Festlegung nach § 4 Abs. 2 S. 1, § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG.  

Die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers in der vierten Regulierungsperi-

ode Strom (2024 bis 2028) ergeben sich aus Anlage 1 „Kalenderjährliche Erlösobergrenzen“. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt für die 

vierte Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

enthaltenen Regulierungsformel:  

  t 0tttt
0

t0
tb,ttvnb,tdnb,t S ) VK  (VK QKKAPF

VPI

VPI

T

B
KAV1KAKAEO 
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




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




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Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen wurde das Ausgangsniveau nach § 6 Abs. 1 ARegV 

festgestellt. Darauf basierend wurden die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(K dnb,t) nach § 11 Abs. 2 ARegV i. V. m. § 24 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 ARegV, die vorübergehend 

nicht beeinflussbaren (KA vnb,o) nach § 11 Abs. 3 ARegV und die beeinflussbaren Kostenanteile 

(KA b,o) nach § 11 Abs. 4 ARegV ermittelt. Zur Gewährleistung des gleichmäßigen Abbaus der 

beeinflussbaren Kostenanteile über die vierte Regulierungsperiode ist sodann der Verteilungs-

faktor (V t) nach § 16 Abs. 1 ARegV bestimmt worden. Zudem ist der Wert für die um den 

sektoralen Produktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung 

(VPI t / VPI 0) nach §§ 8 und 9 ARegV ermittelt worden. Nach § 6 Abs. 3 ARegV wurde überdies 

der Kapitalkostenabzug ermittelt (KK ab).  

Der Effizienzbonus nach § 12a ARegV findet nach § 24 Abs. 1 ARegV keine Anwendung wenn 

der Netzbetreiber das vereinfachte Verfahren nach § 24 ARegV gewählt hat. Dies ist hier der 

Fall. Aus demselben Grund findet das Qualitätselement (Q t) i.S.d. §§ 18 ff. ARegV gem. § 24 

Abs. 3 ARegV keine Anwendung.  

Die weiteren Bestandteile der sog. Regulierungsformel, also der Kapitalkostenaufschlag 

(KKA t) nach § 10a ARegV, die volatilen Kostenanteile (VK t - VK 0) nach § 11 Abs. 5 ARegV 

sowie die Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto (S t) nach § 5 Abs. 3 ARegV sind 

Gegenstand gesonderter Verfahren.  

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die vierte Re-

gulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers findet 

sich in Anlage 1 „Kalenderjährliche Erlösobergrenzen“. 

 

3.1 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt auf Grund-

lage des § 6 ARegV. Für die vierte Regulierungsperiode ist nach § 6 Abs. 1 ARegV eine Kos-

tenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 StromNEV durchzuführen.  
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Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn 

der Regulierungsperiode (01.01.2024) auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlos-

senen Geschäftsjahres. Dabei gilt nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das 

der Kostenprüfung zugrundeliegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verord-

nung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 

2021. 

Das von der RegKH ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2021 ergibt sich für den Netz-

betreiber aus der Anlage 1 sowie dem Bericht zur Kostenprüfung zur Bestimmung des Aus-

gangsniveaus in Anhang A). 

 

3.2 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des Ausgangsni-

veaus nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Ausgehend von dem nach § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im Basisjahr der je-

weiligen Regulierungsperiode (KA dnb,0) zu bestimmen.  

Im vereinfachten Verfahren gelten nach § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV fünf Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten-

anteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7, 8a bis 16 und Satz 2 bis 4 ARegV. 

 

3.3 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahres der Re-

gulierungsperiode (KA vnb,t) gelten nach § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV 

ermittelten Effizienzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KA dnb,0) und nach Abzug des Kapitalkostenabzugs 

(KKAbt). Somit gilt: 

KA vnb,t = (GK – KA dnb,0 – KKAb t) * EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjah-

res der Regulierungsperiode ist Anlage 1 „Kalenderjährliche Erlösobergrenzen“ zu entneh-

men. 
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3.3.1 Kapitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absinken der Rest-

buchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen Anlagegüter und damit 

auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Abschreibungen, kalkulatorische Eigen-

kapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbesteuer sowie für Fremdkapitalzinsen (Kapitalkos-

ten) nachzufahren. Dadurch wird berücksichtigt, dass aus sinkenden Restbuchwerten sin-

kende Kapitalkosten resultieren. Haben die Restbuchwerte den Wert Null erreicht, werden 

künftig auch keine Kapitalkosten mehr berücksichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der 

in früheren Regulierungsperioden dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung 

der Kapitalkosten aus Neuinvestitionen diente. Investitionskosten können zukünftig ohne Zeit-

verzug über das Instrument des Kapitalkostenaufschlags nach § 10a ARegV zurückverdient 

werden.  

Nach § 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regulierungspe-

riode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkostenabzugs sind die 

Summe  

 der kalkulatorischen Abschreibungen,  

 der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung,  

 der kalkulatorischen Gewerbesteuer und  

 des Aufwandes für Fremdkapitalzinsen.  

 

Der Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangsniveau enthaltenen Kapitalkosten im 

Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungsperi-

ode. Die fortgeführten Kapitalkosten werden unter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinken-

den kalkulatorischen Restbuchwerte der betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsni-

veaus sowie der im Zeitablauf sinkenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskos-

tenbeiträge und Baukostenzuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse ermittelt.  

Bei der Bestimmung des jährlichen Kapitalkostenabzugs werden Kapitalkosten aus Investitio-

nen nach dem Basisjahr nicht berücksichtigt. Aus dem Basisjahrbezug folgt aber auch, dass 

bei der Fortschreibung der Kapitalkosten etwaige Veränderungen der Tagesneuwerte unbe-

rücksichtigt bleiben (vgl. Anlage 2a (zu § 6), Abs. 4 Nr. 2 a. E. ARegV). 

Nach Anlage 2a (zu § 6 ARegV) erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines Jahres 

der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

����� = ��� − ��� 
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Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Bestands betriebs-

notwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel:  

��� = ��� + 
��� + �
���� + ���� 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode er-

folgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger Anlagegüter des Aus-

gangsniveaus anhand folgender Formel: 

��� = ��� + 
��� + �
���� + ���� 

Hierbei gilt: 

KKAb t  = Kapitalkostenabzug im Jahr t 

KK 0  = Kapitalkosten im Basisjahr 

KK t  = Kapitalkosten im Jahr t 

AB 0  = Kalkulatorische Abschreibungen im Basisjahr 

AB t  = Kalkulatorische Abschreibungen im Jahr t 

EKZ 0  = Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Basisjahr 

EKZ t  = Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Jahr t 

GewSt 0  = Kalkulatorische Gewerbesteuer im Basisjahr 

GewSt t  = Kalkulatorische Gewerbesteuer im Jahr t 

FKZ 0  = Fremdkapitalzinsen im Basisjahr 

FKZ t  = Fremdkapitalzinsen im Jahr t 

 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind demnach das Sachanlagevermögen 

und das immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. Anlagen im Bau werden 

im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätzlich mit Null angesetzt, da davon 

auszugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als solche vorhanden sind, sondern 

durch Anlagengüter im Sachanlagevermögen ersetzt wurden. Soweit sich Anlagen im Bau, die 

im Basisjahr in der Bilanz vorhanden waren, in der dritten Regulierungsperiode noch immer im 

Bau befinden, sind sie im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags erneut geltend zu machen 

(BGH, Beschluss v. 07.12.2021 – EnVR 6/21). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gem. § 6 StromNEV und die kalkulatorischen 

Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

bis 3 StromNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapitalquote des Ausgangsniveaus im 

Jahr 2021 angewendet wird. Der Bewertungszeitpunkt für die Ermittlung der kalkulatorischen 
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Abschreibungen zu Tagesneuwerten ist das Jahr 2021. Die Bilanzwerte des übrigen betriebs-

notwendigen Vermögens werden im Verhältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 

StromNEV und dem betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 Strom-

NEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewandt.  

Die Werte der erhaltenen Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der An-

schlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten werden gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 

StromNEV ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Verhältnis des Abzugskapitals nach 

§ 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewandt.  

Das verzinsliche Fremdkapital wird im Verhältnis des verzinslichen Fremdkapitals nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 

4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewandt. 

Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ermittelt und nach 

§ 7 Abs. 3 StromNEV aufgeteilt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung werden die Zinssätze aus 

dem Beschluss BK4-21/055 der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur angewandt.  

Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 StromNEV. Der Fremdka-

pitalzinsaufwand ergibt sich als Produkt aus den Fremdkapitalzinsen des Jahres 2021 und 

dem Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Vermögen des jeweiligen Jahres der vierten 

Regulierungsperiode und dem betriebsnotwendigen Vermögen des Jahres 2021. Unter 

Fremdkapitalzinsen werden dabei nicht nur Darlehenszinsen, sondern alle Zinsen und ähnli-

chen Aufwendungen verstanden (bspw. auch Zinszuführungen zu Rückstellungen, vgl. BGH, 

Beschluss v. 07.12.2021, EnVR 22/21, Rn. 41 ff.), da alle Arten von Zinsen aus Fremdkapital 

des Netzbetriebs resultieren und somit im wirtschaftlichen Ergebnis der Fremdfinanzierung 

von betriebsnotwendigem Vermögen dienen. 

Fremdkapitalzinsen werden ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile angesetzt. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z. B. wegen negativen Eigenkapitals rechnerisch ein ne-

gativer Kapitalkostenabzug ergeben, findet nach Anlage 2a Abs. 1 (zu § 6 ARegV) kein Abzug 

statt (vgl. auch BGH, Beschluss vom 25.04.2023, EnVR 35/21). 

Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und ggf. für jeden Verpächter separat er-

rechnet. Der Gesamtabzug ergibt sich aus der Addition aller Einzelabzüge. 
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Soweit bei Pachtmodellen im Rahmen der Kostenprüfung festgestellt wurde, dass das kalku-

latorische Pachtentgelt das tatsächlich gezahlte Pachtentgelt übersteigt und infolgedessen nur 

das tatsächliche Entgelt im Ausgangsniveau berücksichtigt wurde, wird für die Zwecke des 

Kapitalkostenabzugs bei dem betreffenden Verpächter der Abzug errechnet, welcher sich bei 

Ansatz des kalkulatorischen Pachtentgelts ergeben würde. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. wegen negativen Eigenkapitals rechnerisch ein nega-

tiver Kapitalkostenabzug ergeben, findet kein Abzug statt, da dieser andernfalls wie ein Zu-

schlag wirken und somit sowohl dem Verordnungswortlaut „Kapitalkostenabzug“ als auch dem 

Sinn und Zweck der Regelung widersprechen würde. 

Aus Anlage 1 lassen sich die Auswirkungen des Kapitalkostenabzugs beim Netzbetreiber 

ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapitalkostenaufschläge während der vierten Regulie-

rungsperiode entnehmen. 

 

3.3.2 Effizienzwert gem. § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV 

Die RegKH hat im vereinfachten Verfahren für die vierte Regulierungsperiode nach 

§ 24 Abs. 2 S. 2 ARegV den gewichteten durchschnittlichen Wert aller in dem bundesweiten 

Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für die vorangegangene Regulierungsperiode 

ermittelten und nach § 15 Abs. 1 ARegV bereinigten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) 

zugrunde zu legen. Der gemittelte Effizienzwert beträgt  

97,01 Prozent. 

Für Strom und Gas wird jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. Eine ge-

trennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizienzwert der Strom-

netzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbetreiber und trägt den Beson-

derheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnetze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S. 69) nennt als mögliche Gewich-

tungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als Gewichtungsmerk-

mal hat die BNetzA die Aufwandsparameter (mit nicht standardisierten Kapitalkosten) des 

Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) 

herangezogen. Durch dieses Gewichtungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparame-

ter ein, welche die Höhe des Effizienzwertes beeinflussen. 
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3.4 Ermittlung der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 

vierten Regulierungsperiode sind die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleichmäßig abzubau-

enden beeinflussbaren Kostenanteile (KA b,t) des Netzbetreibers, deren Abbau innerhalb einer 

Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss (§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV).  

 

3.4.1 Beeinflussbare Kostenanteile im jeweiligen Kalenderjahr der Regulie-

rungsperiode (KA b,t) 

Die KA b,t des Netzbetreibers ergeben sich nach § 11 Abs. 4 S. 1 ARegV aus den Gesamtkos-

ten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des Ausgangsniveaus 

(KA dnb,0), nach Abzug des Kapitalkostenabzugs des jeweiligen Kalenderjahrs der Regulie-

rungsperiode (KKAb t) und nach Abzug der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenan-

teile des jeweiligen Kalenderjahrs der Regulierungsperiode (KA vnb,t). Somit gilt: 

KA b,t = GK – KA dnb,0 – KKAb t – KA vnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage 1 „Kalenderjährliche Erlösobergren-

zen“ zu entnehmen. 

 

3.4.2 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat nach 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die beeinflussbaren Kostenanteile (KA b,t) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulierungsperiode 

gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).  

Für die vierte Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 Abs. 1 S. 3 

ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffizienzen nach einer Re-

gulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulierungsperiode dauert nach § 3 Abs. 

2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in 

der dritten Regulierungsperiode innerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich 

ein Verteilungsfaktor (V t) von 0,2 * t. Der Abbau der Ineffizienzen wird mit der jährlich festge-

legten Erlösobergrenze zum 01.01. eines Kalenderjahres berücksichtigt. Zum Verteilungsfak-

tor in Höhe von 1/5 im ersten Jahr der Regulierungsperiode ist in jedem folgenden Jahr der 

Regulierungsperiode jeweils 1/5 hinzu zu addieren (BR-Drs. 417/97 vom 15.06.2007, S. 60 f.; 
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zur Rechtmäßigkeit dieser Methodik OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.09.2016, VI-3 Kart 

175/14, S. 34 ff.). Hieraus ergeben sich für die Regulierungsperiode folgende jahresbezoge-

nen Verteilungsfaktoren: 

Jahr t V t 
2024 1 0,2 
2025 2 0,4 
2026 3 0,6 
2027 4 0,8 
2028 5 1,0 

 

 

3.5 Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Nach § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch 

das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die Be-

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird der VPI des vorletzten Kalen-

derjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird ins 

Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr (VPI 0). 

Basisjahr ist nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV „[d]as Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung 

zugrundeliegende Geschäftsjahr endet“. Für die vierte Regulierungsperiode ist dies das Jahr 

2021. Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 1 S. 5 ARegV, wonach das Basisjahr für die erste Regu-

lierungsperiode das Jahr 2006 war.  

Hieraus folgen wegen § 3 Abs. 2 ARegV die Jahre 2011 für die zweite, 2016 für die dritte und 

2021 als jeweilige Basisjahre für die vierte Regulierungsperiode. 

Laut Statistischem Bundesamt (Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex für Deutsch-

land, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selection-

name=61111-0001&startjahr=1991#abreadcrumb, zuletzt besucht am 18.07.2024) betrug der 

VPI 103,1 für das Jahr 2021 (bei einer Normierung auf das Jahr 2020) und für das Jahr 2022 

110,2 (bei Normierung auf das Jahr 2020).  

 

Entsprechend dem Term  

VPI t / VPI o 
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der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI 

für das Jahr 2022 zum VPI für das Jahr 2021 für das erste Jahr der vierten Regulierungsperi-

ode (2024) einen Inflationsfaktor in Höhe von  

1,0689. 

Für die Berechnung der EOG der vierten Regulierungsperiode ist daher für das Jahr 2023 der 

VPI des Jahres 2021 (103,1) zuzüglich des Inflationsfaktors zugrunde zu legen. Für die fol-

genden Kalenderjahre der vierten Regulierungsperiode ist sodann unter Zugrundelegung des 

vorgenannten Inflationsfaktors von 1,0689 ebenfalls jeweils ein hypothetischer VPI zu berech-

nen.  

Es liegt in der Natur des Anreizregulierungsrechts, dass vor Beginn der Regulierungsperiode 

der tatsächliche VPI während der jeweils folgenden Regulierungsperiode nicht bekannt sein 

kann. Der VPI im Sinne der Regulierungsformel nach Anlage 1 zu § 7 ARegV ist daher, grund-

sätzlich zunächst ein hypothetischer VPI: Ausgangspunkt für die Berechnung des VPI ist nach 

§ 8 S. 2 ARegV „der Verbraucherpreisgesamtindex des vorletzten Kalenderjahres vor dem 

Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt“. Dieser VPI (hier: des Jahres 2021) wird für das erste 

Jahr der Regulierungsperiode (2024) zugrunde gelegt. Für die Folgejahre der vierten Regulie-

rungsperiode (2025 bis 2028) hat die RegKH die relative prozentuale Veränderung des VPI 

des Jahres 2022 (6,89%) gegenüber dem Jahr 2021 (103,1) fortgeschrieben.  

Dieses Vorgehen der RegKH ist zweckmäßig, da der Netzbetreiber nach § 4 Abs. 3 S. 1 

ARegV bei einer Änderung des Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung 

der Erlösobergrenze verpflichtet ist und so vorab eine möglichst sachgerechte Abschätzung 

der zukünftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. Das Vorgehen entspricht im Übrigen auch 

der ständigen Praxis der RegKH in den vergangenen Regulierungsperioden. Es wurden somit 

folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt: 

 

Jahr VPI 
2023 103,1 
2024 110,2 
2025 117,8 
2026 125,9 
2027 134,6 
2028 143,9 
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Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr – d. h. die relative 

prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI des Basisjahres 

2021 – sind in nachstehender Tabelle dargestellt: 

Jahr VPI t / VPI 0 

2024 1,0689 
2025 1,1426 
2026 1,2211 
2027 1,3055 
2028 1,3957 

 

Die RegKH hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Jahre 2024 bis 2028 berücksichtigt. Das Ergebnis aus VPI t / VPI 0 wurde nicht gerundet. 

 

3.6 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu berück-

sichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von der Gesamtwirt-

schaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor (PF t). 

Nach § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der Abweichung 

des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaftlichen Produktivitäts-

fortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung von der netzwirtschaft-

lichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt für Elektrizitätsversorgungsnetze für die vierte Regulie-

rungsperiode einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor festzulegen, welcher Bestand-

teil der Regulierungsformel ist. Dieses Festlegungsverfahren befindet sich derzeit in der Vor-

bereitungs- und Konsultationsphase.  

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produktivitätsfaktor 

nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ers-

ten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Veränderungen des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ers-

ten Jahr der Regulierungsperiode (PF t) ergeben sich demnach mittels des folgenden Algorith-

mus:  

PF t = (1 + 0,000) t - 1. 
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3.7 Kapitalkostenaufschlag nach § 10a ARegV 

Der Netzbetreiber kann gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. ARegV die Anpassung der kalenderjähr-

lichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags nach § 10a ARegV beantra-

gen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter Beschluss.  

 

3.8 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden nach § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Verfahren keine 

Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des § 19 ARegV vorgenommen. 

 

3.9 Volatile Kosten Verlustenergie (VK t) 

Die Festlegung der volatilen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von Ver-

lustenergiekosten in der vierten Regulierungsperiode erfolgte mit dem Beschluss der RegKH 

vom 23.10.2023 (Az.: 0458-RKH-023-a-10-01-00007#004). 

 

3.10 Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskonto nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind auf Antrag des Netzbetreibers nach § 5 Abs. 3 ARegV Zu- oder 

Abschläge aus dem Regulierungskonto vorzunehmen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter 

Beschluss.  

 

4. Anpassungs- und Meldepflichten  

Die Anordnung zu Nebenbestimmung Nr. 1 ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Verbraucherpreis-

gesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines 

Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von dauerhaft nicht beeinflussba-

ren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV und volatilen Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 5 ARegV.  

Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV 

in diesen Fällen nicht. 
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Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösobergrenzen ist 

ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen (BR-Drs. 417/ 07, 

S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen wird daher nach § 32 Abs. 1 

Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals ausdrücklich angeordnet. Dies dient der 

Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach 

§ 94 EnWG durchzusetzen. 

 

5. Netzübergänge  

Die Anordnung der Regelung in Nebenbestimmung Nr. 2 ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 

1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 S. 1 Nr. 8 ARegV. 

Nach § 28 S. 1 Nr. 8, 1. Hs. ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net-

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen; die Netzbe-

treiber haben darüber hinaus nach § 28 S. 1 Nr. 8, 2. Hs. ARegV unverzüglich den Übergang 

des Netzbetriebs anzuzeigen, soweit sich ein Wechsel des zuständigen Netzbetreibers erge-

ben hat. Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Regulierungsbehörde Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den §§ 27 

und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den zulässigen 

Datenträgern und Übertragungswegen, treffen.  

In Ausübung dieser Befugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern 

den Übergang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

sowie den Übergang des Netzbetriebs, soweit sich ein Wechsel des zuständigen Netzbetrei-

bers ergeben hat, anzuzeigen hat. Durch eine unverzügliche Anzeige derartiger Veränderun-

gen wird sichergestellt, dass die Regulierungsbehörde zeitnah von dem Sachverhalt erfährt 

und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 ARegV eingehalten werden. Die Anord-

nung dient der Effizienzsicherung der Regulierung und der Durchsetzung der hier beschriebe-

nen Rechtslage, da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtungen des Netzbetrei-

bers gegebenenfalls im Wege des § 94 EnWG durchzusetzen. 
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6. Mögliche Anpassung der verwendeten Eigenkapitalzinssätze 

Die RegKH hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung im Rahmen 

der Ermittlung des Ausgangsniveaus die Zinssätze für Alt- und Neuanlagen zugrunde gelegt, 

die in dem Beschluss BK4-21-055 der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur vom 

12.10.2021 festgelegt worden sind. Gegen den Beschluss BK4-21-055 haben zahlreiche Netz-

betreiber Beschwerde eingelegt.  

Die unter Hinweisziffer 2 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses zur Festle-

gung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte Regulierungsperiode hinsichtlich 

der verwendeten Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen, dient der Vermeidung von 

Beschwerdeverfahren, die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll 

sind. Ein Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss 

rechts-wahrend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Möglichkeit zu erhalten, von dem 

Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluss BK4-21-055 auch in diesem Ver-

fahren zur Festlegung der Erlösobergrenzen zu profitieren.  

Die RegKH möchte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, dass dieser Be-

schluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen und so einem 

gerichtlichen Verfahren zugeführt wird, um gegebenenfalls höhere als im ursprünglichen Be-

schluss BK4-21-055 festgelegte Eigenkapitalzinssätze zur Grundlage dieses Beschlusses zu 

machen. Gleichzeitig wird für den Fall, dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur we-

gen der verwendeten Eigenkapitalzinssätze, sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte 

angreift, sichergestellt, dass über die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden werden 

kann und das Abwarten einer abschließenden gerichtlichen Entscheidung und einer eventuel-

len Neufestlegung zu den mit Beschluss BK4-21-055 festgelegten Eigenkapitalzinssätzen 

nicht erforderlich ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Hinweisziffer 2 getroffene Regelung so gestellt 

werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss zur Festlegung der Erlösobergrenzen mit 

einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung rechtswidriger Eigenkapitalzinssätze für 

Alt- und Neuanlagen gerügt hätte und es zu einer Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze 

kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch schlechter gestellt werden.  

Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang des Verfahrens 

gegen den Beschluss BK4-21-055 auch von höheren Zinssätzen in dieser Festlegung der ka-

lender-jährlichen Erlösobergrenzen profitieren soll.  
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Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die RegKH – schon im Interesse der Netznutzer – 

sicherstellt, dass im Falle eines für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines Be-

schwerdeverfahrens gegen die Festlegung im Beschluß BK4-21-055 etwaige die Erlösober-

grenze reduzierende Effekte berücksichtigt werden.  

Deshalb ist die Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl erlösobergrenzener-

höhend als auch -senkend vorgenommen wird. 

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung der Hinweisziffer 2 in den Beschluss aufzunehmen, hat 

die RegKH insbesondere berücksichtigt, dass diese Aufnahme der Regelung mit dem aus-

drücklichen Einverständnis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser hat sich im Anhörungs-

verfahren nach ausdrücklichem Hinweis für die Aufnahme der Regelung ausgesprochen. 

 

7. Mögliche Anpassung des verwendeten generellen sektoralen Produktivitätsfak-

tors 

Die Beschlusskammer der Bundesnetzagentur beabsichtigt für Elektrizitätsversorgungsnetze 

für die vierte Regulierungsperiode einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor festzule-

gen, welcher Bestandteil der Regulierungsformel ist. Dieses Festlegungsverfahren befindet 

sich derzeit in der Vor-bereitungs- und Konsultationsphase. Daher hat die RegKH bei der Be-

stimmung der kalender-jährlichen Erlösobergrenzen zunächst den Wert „0“ für den generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor angesetzt. Die RegKH wird indes nach Festlegung durch die 

Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur den dann festgelegten generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor berücksichtigen. 

Die unter Hinweisziffer 3 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses zur Festle-

gung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte Regulierungsperiode hinsichtlich 

des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors dient der Vermeidung von Beschwerdeverfah-

ren, die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Dies gilt unbe-

schadet der Tatsache, dass das von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur geführte 

Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. 

Ein Netzbetreiber soll sich nicht gezwungen sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechts-

wahrend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Möglichkeit zu erhalten, von dem Aus-

gang eines möglichen Beschwerdeverfahrens gegen den beabsichtigen Beschluss der Be-

schlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des generellen sektoralen Produkti-

vitätsfaktors auch in dem Verfahren zur Festlegung der Erlösobergrenzen zu profitieren.  
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Die RegKH möchte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, dass dieser Be-

schluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen und so einem 

gerichtlichen Verfahren zugeführt wird, um gegebenenfalls einen niedrigeren als im ursprüng-

lichen Beschluss der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur vorgesehenen generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor zur Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig 

wird für den Fall, dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen des generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors, sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte angreift, si-

chergestellt, dass über die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden werden kann und das 

Abwarten einer abschließenden gerichtlichen Entscheidung und einer eventuellen Neufestle-

gung in dem Verfahren zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors nicht 

erforderlich ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Hinweisziffer 3 getroffene Regelung so gestellt 

werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss zur Festlegung der Erlösobergrenzen mit 

einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung des generellen sektoralen Produktivi-

tätsfaktors gerügt hätte und es zu einer Neufestlegung dieses Faktors kommt. Der Netzbetrei-

ber soll insoweit weder besser noch schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Netz-

betreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang des möglichen Verfahrens gegen den beab-

sichtigen Beschluss der Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des ge-

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors auch von einem niedrigeren generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktor in der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen profitieren soll. 

Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die RegKH – schon im Interesse der Netznutzer – 

sicherstellt, dass im Falle eines für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines möglichen 

Beschwerdeverfahrens gegen die beabsichtige Festlegung der Beschlusskammer 4 der Bun-

desnetzagentur etwaige die Erlösobergrenze reduzierende Effekte berücksichtigt werden. 

Deshalb ist die Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl erlösobergrenzener-

höhend als auch -senkend vorgenommen wird.  

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung der Hinweisziffer 3 in den Beschluss aufzunehmen, hat 

die RegKH insbesondere berücksichtigt, dass die Aufnahme der Regelung mit dem Einver-

ständnis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser hat im Anhörungsverfahren nach ausdrück-

lichem Hinweis der Aufnahme der Regelung nicht widersprochen. 
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8. Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen nach dem 31.12.2023 ist zulässig. Sie 

verstößt insbesondere nicht gegen das in § 21a Abs. 1 S. 5 EnWG statuierte Gebot der Er-

reichbarkeit der Effizienzvorgabe. Die Effizienzvorgaben sollen – analog einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen – eine kontinuierliche Kostenoptimierung auslösen. Mithin kann und 

wird der Abbau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 

einer Regulierungsperiode erfolgen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, VI-3 Kart 

175/14 [V], Rn. 121 f.). 

Der Netzbetreiber war rechtzeitig zur Preisbildung über alle für die Festlegung der Erlösober-

grenze wesentlichen Elemente informiert. Insbesondere lag das Ergebnis der Kostenprüfung 

vor. Auf dieser Basis war der Netzbetreiber bereits Ende 2023 in der Lage, die Erlösober-

grenze des Jahres 2024 zu ermitteln.  

Die Systematik der ARegV sieht einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht vor. Die Festle-

gung der Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode hätte danach grundsätzlich im 

Jahr 2023 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine rückwirkende Festlegung rechtlich zulässig und 

in der Praxis der Regulierungsbehörden üblich. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG 

sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife 

festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, 

falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusam-

menhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss 

auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, VI-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff.). Dies gilt in jedem Fall, 

wenn alle erforderlichen Preisbildungsgrundlagen vorliegen und der Unterschied zwischen der 

möglichen vorläufigen Anordnung und der endgültigen Festlegung der Erlösobergrenzen nur 

wenige Wochen beträgt.  

Rein vorsorglich nimmt die RegKH hilfsweise folgende Ermessenserwägungen in Bezug auf 

die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen in diesem konkreten Einzelfall vor. Im Rah-

men des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die RegKH entschieden, von einer 

vorläufigen Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG abzusehen und die Erlösober-

grenzen rückwirkend zum 01.01.2024 festzulegen. 
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Bei der Entscheidung hat die RegKH neben dem in § 72 EnWG angelegten bzw. sich aus der 

rückwirkenden Bescheidung ergebenden Zweck einer Vorgabe von Erlösobergrenzen auch 

das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssicherheit und an einer nach § 21 Abs. 2 S. 1 

EnWG angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des einge-

setzten Kapitals berücksichtigt. Hinreichend berücksichtigt wurde zudem das Interesse der 

Netznutzer an der Erreichung der in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecke des EnWG. Diese 

Zwecke beinhalten insbesondere „eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundli-

che, effiziente, umweltverträgliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung 

der Allgemeinheit mit Elektrizität“ (§ 1 Abs. 1 EnWG) und anderen Energieträgern. 

Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG ist aus Sicht der RegKH 

nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. In die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die 

zeitliche Verzögerung nicht gravierend war und dem Netzbetreiber rechtzeitig seine Vorgaben 

für die vierte Regulierungsperiode bekannt waren. Die vorläufige Anordnung wäre somit ein 

reiner Formalismus gewesen. 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die RegKH die rückwirkende Festlegung der 

Erlösobergrenze für das Jahr 2024 als ermessensfehlerfrei. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Festlegung von 

Erlösobergrenzen ab Beginn der vierten Regulierungsperiode. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die RegKH demgegenüber 

im konkreten Fall als nachrangig bewertet.  

Die Entscheidung, die Erlösobergrenze für das Jahr 2024 rückwirkend festzulegen, ist auch 

verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den Vorgaben des EnWG, 

der ARegV und der StromNEV für die gesamte Dauer einer Regulierungsperiode Erlösober-

grenzen festzulegen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch rückwirkende Effizienzvorgaben ermöglicht. Sie ist auch erforderlich, da ein gleich 

geeignetes milderes Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch 

angemessen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der RegKH 

hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preisgünstigen und effizienten lei-

tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität zurückstehen. Etwaige Abwei-

chungen können ohne weiteres über das Regulierungskonto nach § 5 ARegV abgewickelt 

werden und wirken somit faktisch erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
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III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

 

IV. Anlagenverweis 

Bestandteil dieses Beschlusses sind: 

 Anlage 1:  Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die vierte 

Regulierungsperiode Strom 

 

 Anhang A:  Bericht zur Kostenprüfung zur Ermittlung des Ausgangsniveaus  

für die vierte Regulierungsperiode Strom (einschließlich Anlagen) 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden.  

 

Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 

60313 Frankfurt am Main, einzureichen. 

 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss 

die Erklärung, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung 

beantragt wird und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde 

stützt, enthalten. § 87b Absatz 3 der Verwaltungsgerichts-ordnung ist entsprechend anzuwen-

den. 

 

Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 

 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

 

 

Wiesbaden, den 06.08.2024 

 

 (gez.) 

Stefan Lamberti 

Vorsitzender  

 

 

 (gez.) 

Claudia Falb  

Beisitzerin  

 

 

 (gez.) 

Christoph Milan Petschuch  

Beisitzer   


